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1. Vertragspartner 
1.1. Vertragspartner sind die Stadtwerke Langenfeld GmbH 

und der Kunde. Diese Geschäftsbedingungen gelten 
ausschließlich für Kunden, die Unternehmer im Sinne des 
§ 14 BGB sind. 
 

2. Vertragsgegenstand 
2.1. Die nachfolgenden Bedingungen gelten für die einzelnen 

Stadtwerke Langenfeld - Produkte und die Zusatztarife 
der Stadtwerke Langenfeld. 

2.2. Es gelten die vertraglichen Vereinbarungen und 
Preislisten und diese allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. Für die Erbringung von 
Telekommunikationsleistungen für die Öffentlichkeit gilt 
das Telekommunikationsgesetz (TKG). 

2.3. Die Stadtwerke Langenfeld stellt dem Kunden 
entsprechend der vertraglichen Vereinbarungen einen 
Breitband-Internetzugang, Internet-Zusatzleistungen 
und Telefonanschluss (Voice over IP) mit Telefonflat ins 
deutsche Festnetz (ausgenommen Sondernummern) 
zur Verfügung. Der Kunde haftet für sämtliche durch die 
Nutzung des Anschlusses entstehenden Entgelte, auch 
wenn diese durch Dritte verursacht werden; die Rechte 
des Teilnehmers nach § 67 TKG bleiben hiervon 
unberührt. Die vollständige oder teilweise Überlassung 
der Dienstleistungen an Dritte ist untersagt. 
 

3. Vertragsschluss, Vertragslaufzeit 
3.1. Der Vertrag wird zwischen beiden Vertragspartnern 

geschlossen. Er gilt als geschlossen, wenn die 
Stadtwerke Langenfeld den Auftrag des Kunden bestätigt 
oder mit der Erbringung der beauftragten Leistung 
beginnt. 

3.2. Die Mindestlaufzeit beträgt bei jedem Vertrag im 
Standard 24 Monate. 

3.3. Ein Produktwechsel zu höherwertigen Produkten bzw. 
einvernehmliche Vertragsänderungen sind ohne 
Kündigung jederzeit möglich. Bei diesen 
Vertragsänderungen beginnt die Mindestvertragslaufzeit 
gemäß Ziffer 3.2 i.d.R. neu. 
 

4. Pflichten des Kunden 
4.1. Dem Kunden ist es nicht gestattet, die Leistungen Dritten 

ohne vorherige Erlaubnis der Stadtwerke Langenfeld 
zum alleinigen Gebrauch zu überlassen oder 
weiterzuvermieten. 

4.2. Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem 
Beauftragten der Stadtwerke Langenfeld den Zutritt zum 
Grundstück und zu seinen Räumlichkeiten zu gestatten, 
soweit dies zur Prüfung der technischen Einrichtungen 
erforderlich ist. Die dafür benötigte elektrische Energie 
sowie der ggf. erforderliche Potenzialaustausch 
einschließlich zugehöriger Erdung stellt der Kunde auf 
seine Kosten zur Verfügung. 

4.3. Etwaige Arbeiten am Netz der Stadtwerke Langenfeld 
oder am Anschluss des Kunden darf nur von Stadtwerke 
Langenfeld oder deren Beauftragten durchgeführt 
werden. 

4.4. Der Kunde soll seine persönlichen Daten in regelmäßigen 
Intervallen in geeigneter Form so sichern, dass diese vor 
Verlust geschützt sind und mit vertretbarem Aufwand 
wiederhergestellt werden können. 

4.5. Persönliche Zugangs- und Identifizierungsdaten wie 
Kenn- und Passwörter sowie Benutzernamen sind vor 
Zugriff oder Kenntnisnahme durch Dritte zu schützen. Bei 
Verdacht auf Kenntnis seitens unberechtigter Dritter sind 
diese sofort zu ändern. 

4.6. Bei der Inanspruchnahme der Leistungen der 
Stadtwerke Langenfeld hat der Kunde die einschlägigen 
gesetzlichen, behördlichen und aufsichtsrechtlichen 
Regelungen und Anweisungen zu befolgen und die 
Leistungen nicht missbräuchlich zu nutzen. Weiter 
gelten folgende Regelungen: 

• Die Leistung darf nicht so benutzt werden, dass 
Störungen oder Beeinträchtigungen bei 
Stadtwerke Langenfeld, anderen Anbietern oder 
Dritten verursacht wird. 

• Es dürfen nur die Geräte im Zusammenhang mit 
der Leistung von den Stadtwerken Langenfeld 
verwendet werden, die dafür zugelassen sind. 

• Straf- und jugendschutzrechtliche Vorschriften sind 
einzuhalten, d.h. insbesondere dürfen keine 
Informationen mit rechts- oder sittenwidrigen 
Inhalten angeboten oder verbreitet werden oder 
darauf hinweisen. 

• Gesetzlich verbotene, unaufgeforderte 
Informationen, Anwendungen, Dateien und 
sonstige Gegenstände dürfen nicht übersendet 
werden, wie z.B. unerwünschte und unverlangte 
Werbung per E-Mail, Fax, Telefon oder durch 
rechtswidrige Einwahlprogramme (Dialer), 
Computer-Viren oder sonstige Computer-
Schadprogramme. 

• Ferner sind nationale und internationale Marken- 
und Urheberrechte sowie sonstige gewerbliche 
Schutzrechte und Persönlichkeitsrechte zu 
beachten. 

Bei einer Anrufweiterschaltung muss der Kunde 
sicherstellen, dass der Inhaber desjenigen Anschlusses, 
zu dem der Anruf weitergeleitet werden soll, damit 
einverstanden ist. 

 
4.7 Kann der Kunde ihm zumutbare Maßnahmen zur 

Schadensabwehr und ggf. Schadensminderung ergreifen, 
ist er dazu verpflichtet. Somit muss sich der Kunde 
regelmäßig über die Gefahren und Risiken (z.B. bezüglich 
Viren, Spam, Dialern, etc.) bei der Nutzung von 
Telekommunikationsdiensten informieren und geeignete 
Schutzmechanismen (z.B. Virenschutzprogramm) 
einsetzen. 

4.7 Der Kunde wird der Stadtwerke Langenfeld und deren 
Erfüllungsgehilfen von sämtlichen Ansprüchen Dritter 
freistellen, die auf einer rechtswidrigen Verwendung der 
bereitgestellten Leistungen durch den Kunden selbst 
beruhen oder von ihm zu vertreten sind. 

 
5. Gestattung 

5.1. Mit der Abgabe des Auftrags gemäß Ziffer 3.1 gestattet 
der Kunde, dass auf seinem Grundstück sowie an und in 
den darauf befindlichen Gebäuden entsprechen des TKG 
alle Vorrichtungen angebracht und Leitungen oder 
Kabelanlagen verlegt werden, die erforderlich sind, um 
Zugänge zum öffentlichen Telekommunikationsnetz 
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einzurichten, zu prüfen, zu betreiben und instand zu 
halten. Dieses Recht erstreckt sich auch auf die (Mit-) 
Nutzung bereits vorhandener Leerrohrkapazitäten oder 
Versorgungsschächte sowie vorinstallierter 
Hausverkabelung und auf deren Aufrüstung und 
Erweiterung und auf die Verlegung eigener (neuer) 
Hausverkabelung bis zum jeweiligen 
Teilnehmeranschluss inkl. Zugangs- und 
Verteilerpunkte. 

5.2. Der Kunde stellt den Stadtwerken Langenfeld alle zur 
Abwicklung der Leistungserbringung erforderlichen 
Informationen bereit. Der Kunde ermöglicht Mitarbeitern 
und Erfüllungsgehilfen der Stadtwerken Langenfeld, 
nach vorheriger Abstimmung, den Zutritt zu Räumen und 
Einrichtungen, soweit dies zur Leistungserbringung 
erforderlich ist. Die Stadtwerken Langenfeld sind 
berechtigt, Ausbau, Instandhaltung, und Änderung des 
Teilnehmernetzes durch Dritte, in der Regel 
eigenständige Baupartner, durchführen zu lassen. Der 
Dritte wird das Nutzungsrecht der Stadtwerken 
Langenfeld ausüben. Die Stadtwerken Langenfeld 
werden den Baupartner mit Sorgfalt auswählen und auf 
die notwendige fachliche Qualifikation achten. 

5.3. Ist der Kunde Miteigentümer, so muss er zusätzlich die 
Erlaubnis der anderen Eigentümer einholen (ggf. durch 
einen entsprechenden Beschluss der 
Eigentümerversammlung). 

5.4. Ist der Kunde Mieter, so muss er zusätzlich die Erlaubnis 
des Eigentümers einholen, der ggf. einen 
entsprechenden Beschluss der Eigentümerversammlung 
einholen muss. 

5.5. Auf Antrag der Stadtwerken Langenfeld hat der Kunde 
unverzüglich die Gestattung zu übermitteln. 

5.6. Der Kunde wird im Falle eines Wechsels des 
Grundstückseigentümers oder sonstigen dinglich 
Berechtigten während der Laufzeit des Vertrags eine 
entsprechende Gestattung des neuen Eigentümers oder 
sonstigen dinglich Berechtigten unverzüglich beibringen 
oder geeignete Vorkehrungen dafür treffen, dass die 
gegenüber der Stadtwerken Langenfeld gegebene 
Gestattung auch den neuen Eigentümer oder sonstige 
dinglich Berechtigte rechtlich bindet. 
 

6. Zahlungsbedingungen 
6.1. Die monatlichen Telefonie-Kosten (Flat) und alle 

weiteren Verbindungspreise werden nach Ablauf des 
Monats zur Zahlung fällig. 

6.2. Der Kunde erteilt ein SEPA Lastschrift-Mandat zum 
Einzug sämtlicher fälliger Forderungen. 

6.3. Sofern dem Kunden Online Rechnungen ausgestellt 
werden, sollte der Kunde mindestens einmal monatlich 
seine Rechnungen abrufen. 

6.4. Die Stadtwerke Langenfeld behält sich das Recht vor, 
fehlerhafte Rechnungen nachträglich zu korrigieren. 
Eventuelle Rückerstattungen an den Kunden werden 
mit künftigen Forderungen verrechnet bzw. 
gutgeschrieben. 

6.5. Einsprüche gegen die abgerechneten 
Verbindungspreise und nutzungsabhängigen Entgelte 
sind innerhalb von acht Wochen ab 
Rechnungszugang geltend zu machen. Anderenfalls 
gilt die Rechnung als genehmigt. Der Kunde wird in 

den Rechnungen auf die Folgen der unterlassenen 
Beanstandung besonders hingewiesen. 

 
7. Änderungen der AGB, Leistungsbeschreibung und Preise 

7.1. Anpassungen des Vertrages, ausgenommen 
Preisanpassung und vertragswesentliche Regelungen, 
die zur Anpassung an geänderte rechtliche oder 
wirtschaftliche Vorgaben unter Wahrung des 
Äquivalenzverhältnisses erforderlich sind, werden dem 
Kunden mit einer Frist von mindestens zwei Monaten 
zum Zeitpunkt ihres Inkrafttretens schriftlich mitgeteilt. In 
diesem Fall ist der Kunde berechtigt, den Vertrag mit 
einer Frist von 1 Monat zum Inkrafttreten der 
Anpassung zu kündigen. Kündigt er den Vertrag nicht, 
so treten die Anpassungen ab dem in der Mitteilung 
genannten Zeitpunkt in Kraft. Der Kunde wird in der 
schriftlichen Mitteilung auf die Bedeutung seines 
Schweigens hingewiesen. 

7.2. Die in der Preisliste aufgeführten Preise verstehen sich 
als Gewerbekundenpreise in Euro exkl. gesetzl. 
Mehrwertsteuer (derzeit 19%). Bei Erhöhungen oder 
Absenkungen der Umsatzsteuer durch den Gesetzgeber 
ändern sich die Bruttopreise entsprechend. 
Bei Inkrafttreten weiterer oder Wegfall bestehender 
Steuern oder Abgaben mit Einfluss auf die in der 
Preisliste aufgeführten Preise werden die Preise 
entsprechend der tatsächlich eingetretenen Be- oder 
Entlastung angepasst, sofern die Weitergabe an den 
Endkunden zulässig ist. Änderungen von Steuern oder 
Abgaben berechtigen nicht zur Kündigung. 

 
8. Abrechnung und Zahlungsbedingungen 

8.1. Sämtliche Forderungen werden frühestens nach Ablauf 
von einem (1) Werktag nach Zugang der Rechnung bei 
erteilter Einzugsermächtigung auf SEPA-Basis vom 
Bankkonto des Kunden abgebucht. Die Ankündigung des 
Einzugs (Prenotifikation) erfolgt mit der 
Rechnungsstellung, d. h. ein (1) Werktag vor der 
Geltendmachung der Lastschrift. Der Kunde hat für eine 
entsprechende Deckung auf dem von ihm angegebenen 
Konto Sorge zu tragen. 

8.2. Sofern der Kunde weitere Dienstleistungen von den 
Stadtwerken Langenfeld beauftragt hat, sind die 
Stadtwerken Langenfeld berechtigt, für den Kunden eine 
Gesamtrechnung zu erstellen, wenn er für die 
Dienstleistungen dieselbe Rechnungsanschrift sowie die 
Einziehung der Rechnungsbeträge von demselben 
Konto angegeben hat. 

8.3. Bei Rücklastschriften, die der Kunde zu vertreten hat, 
berechnen die Stadtwerken Langenfeld eine 
Bearbeitungsgebühr gemäß den entstandenen 
Rücklastschriftgebühren der kontoführenden Bank der 
Stadtwerken Langenfeld pro Lastschrift. Dem Kunden 
steht der Nachweis offen, dass ein Schaden überhaupt 
nicht oder in wesentlich geringerer Höhe entstanden ist. 
Im Falle der Kontounterdeckung stellen die Stadtwerken 
Langenfeld dem Kunden die Kosten der Rücklastschrift 
in Rechnung, es sei denn, dass der Kunde und seine 
Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen nachweislich die 
im Rechtsverkehr gebotene Sorgfalt beachtet haben 
oder der Schaden auch bei Beachtung dieser Sorgfalt 
entstanden wäre. Die Stadtwerken Langenfeld sind 
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zudem berechtigt, den Bankeinzug einzustellen, sofern 
die Lastschrift aufgrund einer Kontounterdeckung nicht 
erfolgen konnte. 

8.4. Die gesetzmäßig zur Ermittlung und Abrechnung der 
Vergütung gespeicherten Verkehrsdaten werden von 
den Stadtwerken Langenfeld nach Rechnungsversand 
standardmäßig vollständig gespeichert und spätestens 
nach den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gelöscht. 
Im Fall der Erhebung von Einwendungen werden die 
Daten bis zur Klärung der Einwendungen auch über die 
Speicherfrist hinaus gespeichert. Soweit aus 
technischen Gründen oder auf Wunsch des Kunden 
keine Verkehrsdaten gespeichert, oder gespeicherte 
Verkehrsdaten auf Wunsch des Kunden oder aufgrund 
rechtlicher Verpflichtung gelöscht wurden, trifft das 
Unternehmen keine Nachweis- oder Auskunftspflicht für 
die Einzelverbindungen. 

8.5. Eventuelle Rückerstattungsansprüche des Kunden, z. B. 
aufgrund von Überzahlungen, Doppelzahlungen etc. 
werden dem Rechnungskonto des Kunden unverzinst 
gutgeschrieben. 

8.6. Beide Seiten können nur aufrechnen oder ein 
Zurückbehaltungsrecht geltend machen, soweit ihre 
Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig 
festgestellt sind. 

 
9. Kündigung und Verzug 

9.1. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 24 Monate. Nach 
Ablauf der Mindestvertragslaufzeit läuft das 
Vertragsverhältnis auf unbestimmte Zeit weiter 
(stillschweigende Verlängerung). Die Kündigungsfrist 
beträgt einen Monat und ist frühestens zum Ablauf der 
Mindestvertragslaufzeit möglich. 

9.2. Falls die Breitbanddienste der Stadtwerke Langenfeld 
aufgrund von Störungen der Hausverkabelung, die von 
keinem der beiden Vertragspartner zu vertreten sind, 
nicht mehr erbracht werden können, entfällt die 
Kündigungsfrist. 

9.3. Der Vertrag kann bei wesentlichen Vertragsverletzungen 
fristlos gekündigt werden. Die Stadtwerke Langenfeld 
sind insbesondere berechtigt, den Vertrag fristlos zu 
kündigen, wenn der Kunde trotz Mahnung mit Androhung 
der Sperrung sich mit der Zahlung eines Betrages in 
Höhe des monatlichen Flat-Preises für zwei Monate in 
Verzug befindet. 

9.4. Im Falle der Kündigung durch Stadtwerke Langenfeld 
aus einem vom Kunden zu vertretenden Grund, kann 
die Stadtwerke Langenfeld vom Kunden eine 
Schadenspauschale in Höhe von 30% der restlichen, 
bis zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
nächstmöglichen ordentlichen Kündigung zu 
entrichtenden monatlichen Nutzungsentgelte 
verlangen. Dem Kunden bleibt der Nachweis eines 
fehlenden oder geringeren Schadens und Stadtwerke 
Langenfeld bleibt der Nachweis eines höheren 
Schadens vorbehalten. 

9.5. Befindet sich der Kunde im Zahlungsverzug, sind die 
Stadtwerke Langenfeld berechtigt, Verzugszinsen in 
jeweils gesetzlicher Höhe zu verlangen. Die 
Geltendmachung eines weiteren Verzugsschadens 
bleibt vorbehalten.  

9.6. Kündigungen sind schriftlich und mit Unterschrift per 

Post einzureichen. Etwaige 
Schadensersatzansprüche eines Vertragspartners aus 
oder in Zusammenhang mit einer Kündigung bleiben 
unberührt. 

 
10. Sperre und Leistungsverweigerungsrecht 

10.1. Die Stadtwerken Langenfeld dürfen öffentlich 
zugängliche Telekommunikationsdienste nach Maßgabe 
von des TKG ganz oder teilweise sperren. 
Notrufverbindungen bleiben möglich. 

10.2. Im Übrigen sind die Stadtwerken Langenfeld berechtigt, 
den Anschluss des Kunden zu sperren, wenn eine 
Gefährdung der Einrichtungen des Unternehmens 
vorliegt oder eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit 
droht. 

10.3. Der Kunde bleibt auch im Fall der Sperrung zur Zahlung 
der monatlichen, nutzungsunabhängigen Grundgebühr 
verpflichtet. 
 

11. Preisanpassungen 
11.1. Die Stadtwerken Langenfeld sind berechtigt, die 

vereinbarten Entgelte nach billigem Ermessen gemäß 
§ 315 BGB der Entwicklung der Gesamtkosten 
anzupassen, die für die Preisberechnung 
maßgeblich sind. Eine Preisanpassung kommt nur bei 
unvorhersehbaren Änderungen in Betracht, auf die die 
Stadtwerken Langenfeld keinen Einfluss haben, 
insbesondere: Kostenänderungen für die Dienste anderer 
Anbieter, zu denen die Stadtwerken Langenfeld dem 
Kunden vertragsgemäß Zugang gewährt; 
Kostenänderungen für besondere Netzzugänge, 
Netzbetrieb und für Zusammenschaltungen; 
Gebühren/Kosten aufgrund von behördlichen oder 
gerichtlichen Entscheidungen, wie z. B. der 
Bundesnetzagentur. 

11.2. Änderungen dürfen nur in dem Umfang für eine 
Preiserhöhung herangezogen werden, in dem kein 
Ausgleich durch etwaig rückläufige Kosten in anderen 
Bereichen erfolgt. Führen die Änderungen zu 
entsprechenden Preissenkungen, so sind nach gleichem 
Maßstab Preisermäßigungen durchzuführen. Die 
Stadtwerke Langenfeld werden gegenüber dem Kunden 
die für die Änderung maßgeblichen einzelnen 
Kostenelemente sowie deren Gewichtung bei der 
Kalkulation des Gesamtpreises offenlegen.  

11.3. Die Stadtwerke Langenfeld werden bei der Ausübung 
seines billigen Ermessens die jeweiligen Zeitpunkte einer 
Preisänderung so wählen, dass Kostensenkungen 
mindestens in gleichem Umfang preiswirksam werden 
wie Kostenerhöhungen. 

 
12. Bonitätsprüfung  

12.1. Die Stadtwerke Langenfeld sind berechtigt, bei der für 
den Wohnsitz des Kunden zuständigen Schufa-
Gesellschaft (Schutzgemeinschaft für allgemeine 
Kreditsicherung) oder einem anderen vergleichbaren 
Anbieter Auskünfte einzuholen. Die Stadtwerke 
Langenfeld sind ferner berechtigt, den genannten 
Auskunfteien Daten des Kunden aufgrund nicht 
vertragsgemäßer Abwicklung (z. B. beantragter 
Mahnbescheid bei unbestrittener Forderung, erlassener 
Vollstreckungsbescheid, Zwangsvollstreckungsmaßnah-
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men) zu übermitteln. Soweit während des 
Vertragsverhältnisses solche Daten aus anderen 
Vertragsverhältnissen bei der Schufa oder anderen 
Auskunfteien anfallen, können die Stadtwerke Langenfeld 
hierüber ebenfalls Auskunft einholen. 

12.2. Die jeweilige Datenübermittlung und Speicherung 
erfolgen nur, soweit dies zur Wahrung berechtigter 
Interessen der Stadtwerke Langenfeld, eines Kunden 
einer anderen entsprechenden Auskunftei oder der 
Allgemeinheit erforderlich ist und dadurch schutzwürdige 
Belange des Kunden nicht beeinträchtigt werden. Die 
Informationen gemäß Art. 14 der EU-
Datenschutzgrundverordnung, zu der bei der 
entsprechenden Auskunftei stattfindenden 
Datenverarbeitung ist in den Datenschutzhinweisen unter 
www.stw-langenfeld.de/datenschutz/ jederzeit abrufbar 

 
 

 
13. Haftung 

13.1. Für Schäden auf Grund der Nutzung von 
Telekommunikationsdienstleistungen für die 
Öffentlichkeit haftet die Stadtwerke Langenfeld nach 
den Regelungen des TKG.  

13.2. Im Übrigen haften die Stadtwerke Langenfeld bei 
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie bei Fehlen 
einer zugesicherten Eigenschaft. Bei leichter 
Fahrlässigkeit haftet die Stadtwerke Langenfeld im 
Fall der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit und im Übrigen für wesentliche 
Vertragsverpflichtungen in Höhe des 
vertragstypischen vorhersehbaren Schadens. 

13.3. Die Haftung nach den Vorschriften des 
Produkthaftungsgesetzes bleibt unberührt. 
 

14. Sonstige Bedingungen 
14.1. Die Stadtwerke Langenfeld sind berechtigt, die 

Leistungen durch Dritte zu erbringen. 
14.2. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages 

unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die 
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen des Vertrages 
nicht berührt. 

14.3. Im Zusammenhang mit diesem Vertrag erhobene 
Daten werden von der Stadtwerke Langenfeld 
automatisch gespeichert, verarbeitet und im Rahmen 
der Zweckbestimmungen verwendet und ggf. 
übermittelt. 

14.4. Der Kunde kann im Fall von Verletzungen durch 
Stadtwerke Langenfeld der nach dem TKG 
vorgesehenen Verpflichtungen durch Antrag ein 
Schlichtungsverfahren bei der Bundesnetzagentur 
einleiten. Der Antrag ist zu richten an: 
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, 
Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, Ref. 216, 
Schlichtungsstelle, Postfach 8001, 53105 Bonn. 
Formulare und Hinweise sind unter dieser Adresse 
oder unter www.bundesnetzagentur.de erhältlich. 

14.5. Ansprüche der Stadtwerke Langenfeld kann der Kunde 
nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten 
Gegenansprüchen aufrechnen. 

14.6. Um die Servicequalität sicher zu stellen und den 
technischen Support gewährleisten zu können, 

verpflichtet sich der Kunde, das Endgerät 
ausschließlich mit von Stadtwerke Langenfeld 
zugelassener Software zu betreiben. Instandhaltungs- 
und Instandsetzungsarbeiten an Endgeräten dürfen 
ausschließlich von Stadtwerken Langenfeld 
durchgeführt werden. Unabhängig hiervon kann der 
Kunde vom Hersteller empfohlene und autorisierte 
Software- Updates nutzen. Die Stadtwerke Langenfeld 
ist außerdem dazu berechtigt, per Fernwartung 
Konfigurationen und ggf. Software-Updates auf dem 
Endgerät durchzuführen. Durch den Kunden 
durchgeführte Konfigurationen am Endgerät, die eine 
Fernwartung durch Stadtwerke Langenfeld nicht 
ermöglichen, führen zu Ausschluss vom technischen 
Support. 

14.7. Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, 
gilt für die Auslegung des Vertrages folgende 
Reihenfolge der Vertragsbedingungen: a) Auftrag inkl. 
Anlagen b) Preisliste c) Leistungsbeschreibung d) 
AGBs. 

14.8. Es gilt deutsches Recht. 
 

Datenschutz und Pflichtinformationen 
14.9. Die Stadtwerke Langenfeld sind verpflichtet, die jeweils 

aktuellen gesetzlichen Bestimmungen des 
Datenschutzes und Fernmeldegeheimnisses zu 
beachten. Der Kunde kann sich auf der Internetseite 
www.stw-langenfeld.de/datenschutz/ über die aktuellen 
Datenschutzhinweise informieren. 

14.10. Kontaktadressen der für die vertraglichen 
Leistungen angebotenen Serviceleistungen sind im 
Internet unter www.stw-langenfeld.de/digi-kunze/ 
einsehbar. 

14.11. 20.3 Ein allgemein zugängliches, vollständiges 
und gültiges Preisverzeichnis kann dem Kunden bei 
Anfrage zur Verfügung gestellt werden. 

14.12. Damit im Falle eines Anbieterwechsels bzw. der 
Rufnummernmitnahme die Leistung nicht oder nicht 
länger als einen Kalendertag unterbrochen wird, müssen 
nachfolgende Voraussetzungen vorliegen: Der Vertrag 
mit dem Unternehmen muss fristgerecht gegenüber dem 
Unternehmen gekündigt werden. Der vom aufnehmenden 
Anbieter übermittelte Anbieterwechselauftrag muss mit 
den vollständig ausgefüllten Angaben spätestens sieben 
Werktage (montags bis freitags) vor dem Datum des 
Vertragsendes bei den Stadtwerken Langenfeld 
eingehen. Zur Einhaltung der Fristen sind vom Kunden 
zusätzlich die vom aufnehmenden Anbieter 
vorgegebenen Fristen zu beachten. Weitere Hinweise um 
Anbieterwechsel befinden sich auf der Seite der 
Bundesnetzagentur unter www.bundesnetzagentur.de. 
 

15. Schlichtungsverfahren gemäß TKG und außergerichtliche 
Streitbeilegung 
15.1. Die Stadtwerke Langenfeld weisen den Kunden hiermit 

darauf hin, dass er sich zwecks außergerichtlicher 
Streitbeilegung an die Schlichtungsstelle der 
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, 
Telekommunikation, Post und Eisenbahnen in Bonn 
wenden kann, wenn es hinsichtlich der im TKG 
aufgeführten Sachverhalte zwischen ihm und dem 
Unternehmen zu Meinungsunterschieden kommt. Hierzu 
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hat er einen formlosen Antrag an die Bundesnetzagentur 
zu richten. Deren Adresse lautet wie folgt: 
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, 
Telekommunikation, Post- und Eisenbahnen Tulpenfeld 
4, 53113 Bonn. Die weiteren Einzelheiten der praktisch 
erforderlichen Schritte zur Einleitung eines 
Schlichtungsverfahrens können der Homepage der 
BNetzA unter www.bundesnetzagentur.de unter 
Verwendung der Suchfunktion und dem Suchbegriff 
„Schlichtung“ entnommen werden. 

15.2. Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur 
Online-Streitbeilegung (OS) bereit. Die Plattform findet 
sich unter www.ec.europa.eu/consumers/odr 
Verbraucher haben die Möglichkeit, diese Plattform für 
die Beilegung ihrer Streitigkeiten zu nutzen. Zur 
Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle ist das Unternehmen nicht 
verpflichtet und wird im Anrufungsfall individuell über eine 
Teilnahme entscheiden. 

 
16. Schlussbestimmungen 

16.1. Vertragsbezogene Erklärungen bedürfen der Textform. 
Soweit in diesen AGB der Begriff „schriftlich“ oder 
„Schriftform“ verwendet wird, ist damit die Textform 
gemeint. 

16.2. Soweit nicht anderweitig vereinbart ist Düsseldorf 
ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem 
Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten. Die 
Stadtwerke Langenfeld sind darüber hinaus berechtigt, 
den Kunden an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu 
verklagen. Für sämtliche Rechtsbeziehungen der 
Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik unter 
Ausschluss des einheitlichen UN-Kaufrechts (CISG). 
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